
Unternehmensinsolvenzvertretung
Preise

Bei Unternehmensinsolvenzen übernehmen wir für Sie folgende Leistungen:

• Anmeldung Ihrer Ansprüche bei Gericht
• �Geltendmachung von Aussonderungsrechten (Eigentumsvorbehalt) und  

Absonderungsrechten (Pfandrechte) sowie von weiteren Sonderrechten
• Wahrnehmung aller wichtigen Gerichtstermine
• Empfehlung zur Wertberichtigung von Forderungen
• Verhandlung mit dem Insolvenzverwalter, der Schuldnerfirma und deren Vertreter
• Überprüfung der Angemessenheit und Erfüllbarkeit von Zahlungsvorschlägen
• Berichte über den Verfahrensstand
• Verwaltung von Zahlungsterminen
• Quoteneinzug
• Nutzung von InsolvenzOnline - Ihrem elektronischen Insolvenzakt

KSV1870�SmartBonus:�Keine�Vertretungsgebühr�bis�EUR�5.000,00*
Bei einer Forderung über EUR 5.000,00 steht Mitgliedern ein 50 % Gutschein zur Verfügung.
Mitglied werden lohnt sich!

� Forderungshöhe� Preise� Forderungshöhe� Preise� Forderungshöhe� Preise
� � EUR� EUR� � EUR� EUR� � EUR� EUR
  
      
    ab 5.000,01 138,00 ab 20.000,00 276,00
 bis 200,00 18,00 ab 6.000,00 148,00 ab 25.000,00 297,00
 ab 200,01 21,00 ab 7.000,00 159,00 ab 30.000,00 321,00
 ab 400,00 27,00 ab 8.000,00 170,00 ab 35.000,00 342,00
 ab 600,00 37,00 ab 9.000,00 182,00 ab 40.000,00 353,00
 ab 800,00 47,00 ab 10.000,00 193,00 ab 45.000,00 364,00
 ab 1.000,00 54,00 ab 11.000,00 203,00 ab 50.000,00 375,00
 ab 1.500,00 64,00 ab 12.000,00  214,00 ab 60.000,00 385,00
 ab 2.000,00 82,00 ab 13.000,00 225,00 ab 70.000,00 413,00
 ab 3.000,00 99,00 ab 14.000,00 231,00 ab 80.000,00 441,00
 ab 4.000,00 120,00 ab 15.000,00 235,00 ab 90.000,00 469,00 
    ab 17.500,00 254,00 ab 100.000,00  auf Anfrage 

 Korrespondenz in Englisch    46,00
 Gerichtsgebühren     23,00    

Die Vertretungskosten sind unabhängig vom wirtschaftlichen Ergebnis des Insolvenzverfahrens.
Sie werden zu Anfang des Verfahrens pauschal in Rechnung gestellt.

Gültig seit 01.11.2012. Vertretungskosten exkl. 20 % USt.

* Der KSV1870 SmartBonus bezieht sich auf Unternehmensinsolvenzen in Österreich und gilt nur für Forderungen aus Lieferung und Leistung, 
nicht aber für Gelddarlehen aller Art (Anleihen, Crowdfunding etc). Pro Verfahren kann er nur einmal in Anspruch genommen werden. Für die 
Berechnung der Forderungshöhe werden Einzelforderungen gegen einen Schuldner zusammengerechnet. Die Gerichtsgebühren werden in 
Rechnung gestellt. Im Bereich der Privatinsolvenzen stehen den Mitgliedern in gewohnter Weise unsere Mitgliedergutscheine zur Verfügung.
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Kreditschutzverband�von�1870, 1120 Wien, Wagenseilgasse 7, Telefon + 43 (0)50 1870, Fax + 43 (0)50 1870-99 1000, www.ksv.at, ksv@ksv.at

SmartBonus�-�keine�Verrechnung


